
 
 
 
 
 

 
Gemeinde Alfdorf 
Rems-Murr-Kreis 

 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Alfdorf vom 15.12.2003,  

zuletzt geändert am 20.08.2012 
 
 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), der  
§§ 4, 11 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 
8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Alfdorf am 14.12.2015 folgende Satzung zur Änderung 
der Abwassersatzung der Gemeinde Alfdorf vom 15.12.2003, zuletzt geändert am 
20.08.2012, beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
In § 1 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird durch besondere Satzung der Gemeinde Alfdorf 
über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben vom 15.12.2003 in 
der jeweils gültigen Fassung geregelt. 

 
 

Artikel 2 
 
In § 2 Abs. 3 wird „§ 45 b Abs. 1  Satz 3 WG“ durch „§ 56 Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG)“ ersetzt. 
 
 

Artikel 3 
 
In § 3 Abs. 1 wird „ § 45 b Abs. 1 und Abs. 2 WG“ durch „§ 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG“ er-
setzt. 
 
 

Artikel 4 
 
In § 5 wird § 45 b Abs. 4 Satz 3 WG“ durch § 46 Abs. 5 Satz 1 WG“ ersetzt. 
 
 

Artikel 5 
 
§ 6 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
 
2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel Benzin, Heiz-

öl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Res-
te von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus Schlachtungen, 
mit Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe) sowie Arzneimittel; 

 

 



 
 

Artikel 6 
§ 6 Abs. 2 Nr.7 erhält folgende Fassung: 
 
7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs 

A.1 des Merkblatts DWA-M 115-2 vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – DWA-, Theodor-Heuss-
Allee 17, 53773 Hennef) liegen. 

Artikel 7 
 
In § 7 Abs. 3 wird „ (§ 45 b Abs. 4 Satz 2 WG)“ durch „(§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG)“ ersetzt. 
 
 

Artikel 8 
§ 11 erhält folgende Fassung: 
 
§ 11 Grundstücksbenutzung 
 
Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) durch die Gemeinde verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortlei-
tung von Abwasser über ihre Grundstücke zu dulden. Die Grundstückseigentümer haben 
insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlussleitung zu ihren Grund-
stücken zu dulden. 
 
 

Artikel 9 
§ 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen 

wird, erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren ent-
wässert, gelten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Gemeinde 
kann mehr als einen Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für technisch not-
wendig hält. In besonders begründeten Fällen (zum Beispiel Sammelgaragen, Reihen-
häuser) kann die Gemeinde den Anschluss mehrerer Grundstücke über einen gemein-
samen Grundstücksanschluss vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

 
 

Artikel 10 
§ 14 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen 
der Gemeinde und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf seine Rechte an 
der Leitung, so ist der Grundstücksanschluss auf sein Verlangen von der Gemeinde zu 
übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 11 
 
§ 19 erhält folgende Fassung: 
 
§ 19 Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 
 
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer Betrieb 
zu setzen, sobald das Grundstück über eine Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage 
angeschlossen ist. Die Kosten für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer selbst. 
 
 

Artikel 12 
 
§ 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Die 

Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) sind verpflichtet, die 
Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwas-
sers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. Von der Gemeinde beauftragte Personen dürfen Grundstücke 
zur Überwachung der Einhaltung der satzungsrechtlichen Vorschriften und der Erfüllung 
danach auferlegter Verpflichtungen betreten. 

 
 

Artikel 13 
 
§ 21 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Gemeinde ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung 

des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und 
Menge ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage, deren 
Wirksamkeit, Betrieb oder Unterhaltung oder auf das Gewässer zu erwarten ist, in einem 
so genannten Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde geführt 
und auf Verlangen der Wasserbehörde übermittelt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe 
sind verpflichtet, der Gemeinde, auf deren Anforderung hin die für die Erstellung des Indi-
rekteinleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen. Dabei handelt es sich um fol-
gende Angaben: Namen des Betriebs und der Verantwortlichen, Art und Umfang der Pro-
duktion, eingeleitete Abwassermenge, Art der Abwasservorbehandlungsanlage sowie der 
wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe. Hierzu gehören insbesondere auch solche Stoffe, 
die in Anlage 5 und 7 der Oberflächengewässerverordnung genannt sind. Die Gemeinde 
wird dabei die Geheimhaltungspflicht von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie 
die Belange des Datenschutzes beachten. 

 
 

Artikel 14 
 

§ 26 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 15 
 
§ 31 erhält folgende Fassung: 
 
§ 31 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 
 
(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits entstan-
den ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere 
Beiträge erhoben, 
 
1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. genehmigte höhere 

Zahl der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allge-
mein zugelassen wird; 
 

2. soweit in den Fällen des § 30 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse 
zugelassen wird; 

 
3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld 

bisher nicht entstanden ist; 
 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld be-
reits entstanden ist, neu gebildet werden. 

 
(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 
 
 

Artikel 16 
 
§ 33 Abs. 1 Nr. 7 erhält folgende Fassung: 
 
7. in den Fällen des § 31 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine Teilflä-

chenabgrenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, 
insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß  
§ 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächli-
chen Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen, jedoch frühestens mit der Anzeige ei-
ner Nutzungsänderung gemäß § 45 Abs. 7. 

 
 

Artikel 17 
 
§ 34 erhält folgende Fassung: 
 
Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbe-
scheids fällig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 18 
 
§ 41 erhält folgende Fassung: 
 
§ 41 Höhe der Abwassergebühren 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser:   3,32  €. 

 
(2) Wird Schmutzwasser direkt (ohne Einleitung in einen öffentlichen Kanal) in eine Kläran-

lage eingeleitet, beträgt die Schmutzwassergebühr  
(§ 39) je m³ Abwasser:        2,59 €. 
 

(3) Wird (vorgereinigtes) Schmutzwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an öffent-
liche Abwasseranlagen, die dem Klärbereich zugeordnet sind, angeschlossen sind, be-
trägt die Schmutzwassergebühr (§ 39) je m³ Abwasser:   0,73 €. 
 

(4) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39a) beträgt je m² versiegelte Fläche:  0,38 €. 
 

(5) Wird Niederschlagswasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an öffentliche Ab-
wasseranlagen, die dem Klärbereich zugeordnet sind, angeschlossen sind, beträgt die  
Niederschlagswassergebühr (§ 39a) je m³ versiegelte Fläche:   0,25 €. 
 

(6) Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser  
oder Wasser:         3,32 €. 
 

(7) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsan-
lage gebracht wird (§ 37 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser: 
a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen:      97,75 € 
b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben:     32,66 € 
c) bei stabilisiertem Klärschlamm      24,18 €. 

 
(8) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 39 a während 

des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 
 

Artikel 19 
 

In § 42 wird folgender Abs. 5 neu eingefügt: 
 
(5) Die Gebührenschuld gemäß § 37 Abs. 1 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 

als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V. mit § 27 KAG). 
 
 

Artikel 20 
 

In § 45 wird folgender Abs. 7 neu eingefügt; dadurch werden die bisherigen Abs. 7 und 8 zu 
Abs. 8 und 9: 
 
(7) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde mitzuteilen, wenn 
die Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung 
und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerb-
lich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung ange-
schlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 
 
 



Artikel 21 
 
Die Änderung tritt zum 01.01.2016 in Kraft.  
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet 
hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 
 
Alfdorf, den 14.12.2015 
 
Bürgermeisteramt Alfdorf 
gez. Michael Segan, Bürgermeister 
 
 


